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                               Gewerkschaft der Polizei
    
                   Landesbezirk Berlin
  
                                               Fachausschuss Kriminalitätsbekämpfung


                       10787 Berlin, Kurfürstenstr. 112                  

Berlin, den 17.01.2011
Zentralisierung ohne Zentrale ?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der FA Kriminalitätsbekämpfung hat sich gemäß Auftrag des Landesvorsitzenden, GLBV und LBV mit dem Ergebnis der PG „Stop Betrug“ und den damit einhergehenden Organisationsveränderungen befasst.

Diese Zusammenfassung der Argumente gegen eine Zentralisierung der Betrugssachbearbeitung ist insofern einseitig und gewollt. Die Argumente dafür sind dem Projektgruppenbericht zu entnehmen.
Die zentralisierte Sachbearbeitung der Betrugsvorgänge an dann sieben Standorten 
12249 Eiswaldtstrasse 18, 
10825 Martin-Luther-Strasse 105, 
10965 Friesenstrasse 16, 
10243 Wedekindstrasse 10, 
13357 Pankstrasse 29, 
12621 Heinrich- Grüber- Strasse 35,

10965 Columbiadamm 4, 

erscheint bedenkenswert dezentral und stellt das eigentliche Ziel der Strukturreform in Frage.

Ist es denn sinnvoll, einen Bereich in das LKA einzugliedern, der bislang dezentral 
vollkommen unproblematisch bearbeitet wurde?

Ist es sinnvoll, einen Schüler aus Spandau nach Marzahn/Hellersdorf fahren zu lassen, um ihn dort zu seiner gefälschten Monatskarte zu vernehmen? (Hinweis: eine Vernehmung ist hier aufgrund der Vorschriftenlage zwingend notwendig - Diversion). Die Quote der den Vernehmungsterminen unentschuldigt fernbleibenden Zeugen wird sich dementsprechend steigern und die Dauer der Vorgangsbearbeitung dadurch auch. 

Dies führt zu mangelhafter Bürgennähe!
Ist es sinnvoll die vorgeschlagenen ca. 56 Mitarbeiter in eine Dienststelle nach Marzahn/Hellersdorf zu versetzen, wenn eine Zentralisierung in diesen Deliktsbereichen vollkommen entbehrlich teilweise sogar arbeitshinderlich ist? - Sofern man hier überhaupt von einer „zentralen“ Bearbeitung sprechen kann – (Hinweis: Durchsuchungen erfolgten bislang immer am Meldeort/Firmensitz des Beschuldigten, wo auch Zuständigkeitshalber die Sachbearbeitung durchgeführt wurde).

Die örtliche Nähe ist bei täterorientierter Arbeit günstig! Örtliche täterbezogene operative Maßnahmen würden ohne die enge Anbindung an Operativeinheiten aus den Direktionen erschwert und führten dazu noch zu längeren Fahrwegen. Hinzu kämen fehlende Ortskenntnisse sowie fehlendes Kiez- und Täterwissen 

Bei einem Teil der zu verlagernden Delikte würden sich keine kriminalistischen Vorteile ergeben. Bei den Zuständigkeiten (Unterschlagung und Fälschung sowie Prozessbetrug) handelt es sich nicht um Straftaten, die zwangsweise zur Verübung eines Betrugsdeliktes begangen werden. 
Es handelt sich u. a. um Straftaten im sozialen Nahfeld des Beschuldigten und um sogenannte 
„Eid-Delikte“ z.B. Meineid, falsche uneidliche Aussage, falsche Versicherung an Eides statt. 
„Nahtstellenprobleme“ würde es auch bei einer zentralen Bearbeitung geben, da den einzelnen Gliederungseinheiten einer bestimmten Regelung entsprechend die Vorgänge zugewiesen werden müssen, interne Absprachen auf dem „kurzen Weg“ waren bislang meist ausreichend
Serien werden bereits jetzt meist erkannt, ohne dass daraus stets die Bearbeitung „durch eine Hand“ erfolgt.
Zuweisungsprobleme ergeben sich zumeist durch unvollständige Informationen bei der Anzeigenaufnahme - daran ändert auch eine Zentralisierung nichts!
bei der Zusammenführung von Tatkomplexen ist eine klare Entscheidungskompetenz notwendig, nicht jedoch die zentralisierte Bearbeitung!

Da keine Fach-/Hauptabteilung Betrug bei der StA vorhanden ist, bessert auch eine Zentralisierung nichts!
Durch den Abzug der Betrugskommissariate würden z.B. ca.-33- Sachbearbeiter die Dir 2 verlassen, das heißt, die anderen Kommissariate (verbleibende  Gesamtstärke, ohne K-Leiter: -94- Sachbearbeiter) müssen pro Jahr 15 – 18 Einlieferungsdienste (a -4- Bea.) zusätzlich ableisten. 

Die Auswirkungen treffen gerade die angeblich zu schützende Säulenstruktur, die hier eine ernsthafte Schädigung erfährt. Den örtlichen Direktionen sind mit dem Verlust der drei Betrugskommissariate weitreichende Folgen beschieden. Nicht nur, dass jedes örtliche VB-Referat zwischen 37 und 64 Beschäftigte verlieren wird, was die Struktur der örtlichen VB-Referate in Frage stellen dürfte (Dir 1: 37 MA, Dir 2: 37 MA, Dir 3: 46 MA, Dir 4: 39 MA, Dir 5: 64 MA, Dir 6: 59 MA). Auch steht der Betrugsbereich in den örtlichen Direktionen für die höchsten Fallzahlen sowie die beste Aufklärungsquote der örtlichen VB-Kommissariate. Beide Parameter dienen u. a. als Berechnungsgrundlage der Personalzumessung.
Die Zentralisierung soll durchgeführt werden:

· nur weil in der Kürze der Zeit keine bessere Alternative zum vorliegenden LKA-Konzept gefunden wurde. Die Einbindung der KKL der örtlichen Referate VB erfolgte erst nach Bekanntgabe der vorgeschlagenen Struktur.
· nur weil Berlin keine Finanzmittel hat, um eine tatsächliche Zentralisierung an einem wirklich zentralen Ort in Berlin durchzuführen und 

· nur weil innerhalb der Beschäftigungszeit des Herrn Polizeipräsidenten und seines LKA-Leiters eine Struktur- Veränderung durchgepeitscht werden soll, die einen derart großen Einschnitt für die Berliner Polizei und damit auch das Leben ihrer Beamten und Angestellten darstellt. 
Deshalb stellt der FA Kriminalitätsbekämpfung fest:

Die sachlichen Gründe für eine „Zentralisierung ohne Zentrale“ sind schlichtweg überholt oder mit entsprechenden Vorgaben einer vollständigen Poliks- Nutzung behebbar.

Die „Zentralisierung“ wird keine kriminalistischen Vorteile bringen. Den Bürgerinnen und Bürgern sowie den betroffenen Beschäftigten entstehen vermeidbare Nachteile. Die örtlichen VB-Referate werden langfristig an den Rand ihrer Existenzberechtigung geführt.

Daher lehnt der FA Kriminalitätsbekämpfung diese Organisationsveränderung in der vorgeschlagenen Art und Weise und unter der zeitlichen Vorgabe ab.

Für den  FA Kriminalitätsbekämpfung

Mit freundlichen Grüßen

Robert Hobrecht

Vorsitzender 
FA Kriminalitätsbekämpfung

Fachausschussvorsitzender: Robert Hobrecht     (PersRat LKA); Tel: 4664 909 700 /  Fax: 4664 909 799
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